
 
 
 

Weisung des Stadtrats von Zürich an den Gemeinderat 
 

GR Nr. 2014/81 

vom 19. März 2014 

 

Amt für Städtebau, Teilrevision der Nutzungsplanung, Zonenplanänderung 
Holunderhof, Zürich-Oerlikon, Kreis 11 
Ausgangslage 

Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Röntgenhof Zürich plant, die aus den Jahren 
1930/31 stammenden Gebäude der Siedlung Holunderhof an der Regensbergstrasse 191–
203 bzw. Holunderhof 1–8 in Oerlikon durch eine neue Überbauung zu ersetzen. Im Vorfeld 
des 2012 durchgeführten Studienauftrags wurde mit der Stadt Zürich vereinbart, dass eine 
flächengleiche Verlagerung der an den Wettbewerbsperimeter angrenzenden städtischen 
Parzelle Kat.-Nr. OE3439 (948 m2) bzw. der Freihaltezone zulässig ist, falls dies zu einer 
besseren städtebaulichen Gesamtlösung führt. Hingegen wurde ein Verkauf der Parzelle an 
die Baugenossenschaft abgelehnt, um öffentlich nutzbaren Freiraum im Quartier zu erhalten. 
Die zur Weiterbearbeitung empfohlene Studie sieht eine entsprechende Verlagerung der 
Freihaltezone vor. 

Inhalt der Teilrevision 
Die Freihaltezone wird flächengleich verlagert. Die entsprechenden Flächen (948 m2) der 
Parzelle Kat.-Nr. OE3439 der Stadt Zürich bzw. der Parzelle Kat.-Nr. OE617 der Baugenos-
senschaft Röntgenhof werden von der Freihaltezone in die Wohnzone W3 bzw. von der 
Wohnzone W3 in die Freihaltezone umgezont. Nach dem Beschluss des Gemeinderats bzw. 
parallel zum Genehmigungsverfahren der Teilrevision erfolgt die grundbuchliche Anpassung 
der Parzellen bzw. Grenzänderung in der amtlichen Vermessung. 

Öffentliche Auflage  

Vom 2. Oktober 2013 bis und mit 2. Dezember 2013 wurde die Teilrevision der Nutzungspla-
nung gemäss § 7 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) öffentlich aufgelegt. 
Während dieser 60-tägigen Auflagefrist sind keine Einwendungsschreiben eingegangen.  

Vorprüfung Kanton Zürich 
Gleichzeitig mit dem Mitwirkungsverfahren fand die Vorprüfung durch die Baudirektion statt. 
Es bestehen aus Sicht der Baudirektion keine Einwände gegen die vorgesehene Revision 
der Nutzungsplanung. Die Anstrengungen zu einer besseren städtebaulichen Gesamtlösung 
und die damit verbundene Schaffung von preiswertem Wohnraum werden begrüsst. 
Regulierungsfolgenabschätzung 

Die Zonenplanänderung Holunderhof hat keine Belastungen für KMU zur Folge. 

Schlussbemerkung 
Mit der Teilrevision kann der öffentliche Freiraum arrondiert und die Gesamtsituation verbes-
sert werden, indem eine gut nutzbare, zusammenhängende Grünfläche von neuer Dimen-
sion entsteht, von der sowohl die Baugenossenschaft wie auch die Öffentlichkeit profitieren. 
Zudem kann die Durchwegung und Anbindung an die Regensbergstrasse neu gestaltet wer-
den und eine wertvolle Verzahnung zwischen südlich gelegenem Park und neuem Wohnge-
bäude erfolgen. Entsprechend dem sozialpolitischen Auftrag der Baugenossenschaft Rönt-
genhof kann eine neue Überbauung mit genügend grossen, preiswerten und vielfältig nutz-
baren Wohnungen mit einem attraktiven, Gemeinschaft fördernden Umfeld entstehen. 
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Dem Gemeinderat wird beantragt: 
1. Der Zonenplan wird gemäss Planbeilage geändert. 
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen an den Festsetzungen in eigener Zu-

ständigkeit vorzunehmen, sofern sie sich als Folge von Rechtsmittelverfahren 
oder im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind 
im Städtischen Amtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich sowie in der Amt-
lichen Sammlung zu veröffentlichen. 

3. Der Stadtrat setzt die Änderung gemäss Ziff. 1 nach Genehmigung durch die kan-
tonalen Instanzen in Kraft. 

Die Berichterstattung im Gemeinderat ist dem Vorsteher des Hochbaudepartements 
übertragen. 
 

Im Namen des Stadtrats 

die Stadtpräsidentin 

Corine Mauch 
die Stadtschreiberin 

Dr. Claudia Cuche-Curti 
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Nicht zoniert gemäss Bau- und Zonenordnung 1991. Zonierung nach massgebender früherer Bauordnung.
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